
                           

              

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung der Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

(BGS-EWS) vom 01.01.2019 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die 
Verwaltungsgemeinschaft Pförring folgende 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung der Verwaltungsgemeinschaft Pförring (BGS-EWS)  
vom 01.01.2019: 
 
 
 

§ 1  
§ 5 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche 40 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
 

§ 2  
§ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 3,00 € 

b) pro m² Geschossfläche 19,00 €. 

 
 

§ 3 
 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
(…..) ²Die Gebühr beträgt 4,16 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
 
 

§ 4 
 

§ 10a Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 
(…..) ² Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,23 € pro m² pro Jahr. 
 
 

§ 5 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 


